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Ausgangslage

In diesem Faktenblatt wird die Grundhaltung der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) be-
treffend automatische Verkehrszählung festgehalten.

Der Kanton Luzern betreibt ein festes Messnetz und verfügt im Moment über ein Zählstellen-
netz von rund 80 Messstellen.

Grundregeln Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)

Für die Betreuung des Messnetzes auf den Kantonsstrassen folgende Regeln:
· Durch regelmässige Kontrollen wird die Funktionstauglichkeit der Messstellen überprüft.
· Wöchentlich werden die Daten der Zählstellen ausgelesen.
· Die Resultate der automatischen Strassenverkehrszählung werden jährlich veröffentlicht

und öffentlich auf der Webseite der Dienststelle vif zugänglich gemacht.
· Das Messnetz wird je nach Bedarf laufend ausgebaut.

Die Vorteile dieser Regeln sind:
· Die Dienststelle vif verfügt über aktuelle Verkehrsdaten auf den Kantonsstrassen.
· Bei Anfragen können detaillierte und aktuelle Daten zur Verfügung gestellt werden.

Diese Regeln werden bei der täglichen Arbeit ständig angewandt.
Das Team Verkehrsmassnahmen ist innerhalb der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) für
die Erhebung der Verkehrsdaten zuständig und bearbeitet die diversen internen und externen
Anfragen.
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